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–
Allgemeine Informationen

Auf dieser Doppelseite finden Sie alle Leistungen, die Sie 
von einer Eurocentres-Schule erwarten können und die zu 
Ihrem Kurs gehören. Details zu den einzelnen Schulen, den 
Prüfungskursen, allgemeinen Bedingungen usw. finden Sie 
auf den entsprechenden Seiten im Katalog. Wenn Sie 
Informationen aus erster Hand wünschen, dann besuchen 
Sie eurocentres-friends.com auf Facebook.

Unterricht – Bild: Mitsuteru Sawa

Allgemeine Informationen
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Allgemeine Informationen

Im Kursgeld nicht eingeschlossen sind
•	Reisekosten
•	Prüfungsgebühren (gemäß Seiten 15 –17)
•	Teilnahme an freiwilligen Freizeitveranstaltungen und Exkursionen 

(wenn nicht anders erwähnt)
•	Taschengeld
•	persönliche Versicherung gegen Krankheit, Unfall, Diebstahl, 

Annullierung usw.
•	Reiseversicherung (bitte beachten Sie die Information auf der 

Seite 79)

Reiseversicherung
Wir empfehlen Ihnen dringend den Abschluss der kombinierten 
ELVIA-Reiseversicherung (Deckung der Rücktritts- und Rückreise
kosten), des ELVIA-Security-Packages (Gepäck- und Heilungskosten
versicherung) sowie einer Haftpflichtversicherung oder vergleichbarer 
anderer Versicherungen.

Partnerschulen
Die Leistungen unserer Partnerschulen sind ebenfalls hervorragend, 
können jedoch geringfügig von den Eurocentres-Leistungen abweichen. 
(Partnerschulen: Alpha College, Dublin; NSTS, Malta; Liden & Denz, 
Russland, US-Universitäten. Abweichungen sind bei der Schule 
vermerkt.)

Anmeldegebühr
Für jede Einschreibung wird eine Anmeldegebühr von CHF 155 
erhoben. Diese ist im Gesamtpreis enthalten. Diese Gebühr wird nicht 
rückerstattet.

Umbuchungsgebühr
Im Fall einer Umbuchung wird eine Bearbeitungsgebühr von CHF 100 
erhoben (siehe Allgemeine Geschäftsbedingungen Seiten 76 –78). Beim 
Sprachensemester oder -jahr beträgt die Umbuchungsgebühr CHF 300. 
Gebühren werden nicht rückerstattet.
Die detaillierten Reisebedingungen und Visabestimmungen finden Sie 
ab Seite 76 in diesem Katalog.

Ihre Sicherheit
Bei Eurocentres sind Sie nie auf sich alleine gestellt. Wenn Probleme 
auftauchen, wenn Sie Heimweh, Schwierigkeiten mit der Gastfamilie 
oder andere Unannehmlichkeiten bekommen, ist immer jemand da, der 
weiterhilft: der Klassenlehrer, die zuständige Person für die Unterkunft, 
der Akademische Koordinator oder die Schulleitung. Alle Schulen sind 
über eine 24-Stunden-Notfallnummer erreichbar.

Attraktive Schulen
Die Schulen sind an allen Standorten zentral gelegen und wurden als 
Sprachschulen entworfen. Das heißt für Sie: großzügige Klassenzimmer 
mit lernfreundlicher Atmosphäre. Weiter stellen wir Ihnen überall ein 
Selbstlernzentrum, Aufenthaltsräume und Internetzugang kostenlos zur 
Verfügung.

Für alle Eurocentres-Kurse gilt
Mindestalter: 16 (Ausnahmen sind speziell gekennzeichnet)
Kursbeginn: Jeden Montag. Fällt ein öffentlicher Feiertag auf einen 
Montag, beginnt der Kurs am Dienstag.
Feiertage: An Tagen, die nach den örtlichen Gesetzen am Kursort 
Feiertage sind, findet kein Unterricht statt. Diese Lektionen werden 
weder kompensiert noch rückerstattet.
Unterrichtsdauer: 50 Minuten. Es unterrichten ausschließlich 
qualifizierte Lehrpersonen in der Zielsprache.
Mindestteilnehmerzahl: 6 (ausnahmsweise können Kurse auch mit 
weniger Teilnehmern stattfinden). Premiumkurse finden immer statt.

Im Kursgeld enthalten
•	Sprachunterricht
•	Kursmaterial
•	Einstufung der Sprachkenntnisse zu Kursbeginn  

(schriftliche und mündliche Tests, persönliches Erstgespräch)
•	Persönliches Lernprogramm (abgestimmt auf Ihre Lernziele, 

Ihre Vorkenntnisse und Ihren Lerntyp)
•	Ständige Überwachung des Lernfortschritts mit fundiertem Feedback
•	Wöchentliche Tests und Übungsstunden
•	Zwei Lektionen pro Woche Unterstützung durch eine Lehrperson 

während des Selbststudiums im Lernzentrum
•	Abschlusszertifikat, aus dem der genaue Stand Ihrer Sprachkenntnisse 

hervorgeht
•	Freier Internetzugang
•	Kostenlose Nutzung von Lernzentrum und Bibliothek
•	Großzügige Aufenthaltsräume
•	Eurocentres-Schreibblock
•	Helpdesk / betreute Schulrezeption
•	24-Stunden-Notfallnummer
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Art. 1	 Anmeldung, Vertragspartner und Mindestalter
Benutzen Sie für die Anmeldung bitte das Formular in der Broschüre 
oder auf www.eurocentres.com und senden Sie dieses möglichst 
frühzeitig an Eurocentres oder eine Eurocentres-Vertretung. Vorname 
und Familienname sind, wie in den benötigten Reisepapieren (Reisepass 
oder Identitätskarte) vermerkt, einzutragen.  Mit der Bestätigung der 
Anmeldung durch Eurocentres gilt der Vertrag zwischen Ihnen (Kurs
teilnehmer und Vertragspartner) und Eurocentres (Stiftung für Sprach- 
und Bildungszentren, Seestrasse 247, CH‑8038 Zürich, Schweiz) als 
abgeschlossen. Ist der Kursteilnehmer minderjährig, kommt ein Vertrag 
nur zustande, wenn die Anmeldung von einem Erziehungsberechtigten 
unter Angabe der Adresse unterzeichnet ist. Der Erziehungsberechtigte 
bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die im Anmeldeformular gemach
ten Angaben korrekt sind und dass er mit dem Kursteilnehmer solida
risch für den Kurspreis und die weiteren gebuchten Leistungen haftet. 
In Australien gelten für unter 18-jährige Kursteilnehmer spezielle 
Bedingungen. Diese erhalten Sie vor Vertragsabschluss von Ihrem Kurs
berater, zudem finden Sie die Informationen auf www.eurocentres.com.

Art. 2	 Angaben in der Anmeldung
Der Kursteilnehmer / Vertragspartner bestätigt hiermit ausdrücklich, 
dass die bei der Anmeldung zum Sprachkurs gemachten Angaben der 
Wahrheit entsprechen und nimmt zur Kenntnis, dass er bei Vorliegen 
von falschen Angaben jederzeit ohne weiteres vom Sprachkurs ausge
schlossen werden kann (z. B. Anfänger, die ein Startdatum wählen, an 
dem keine Anfängerkurse angeboten werden). Das Kursgeld wird in 
einem solchen Fall in keiner Form, auch nicht anteilig, zurückerstattet. 
Der Kursteilnehmer kann sein Sprachniveau mit dem Gratissprachtest 
von Eurocentres, Pathfinder, jederzeit genau bestimmen. Der Pathfinder-
Test ist auch auf www.eurocentres.com verfügbar.

Art. 3	 Zahlungsbedingungen
Beim Empfang der Reisebestätigung werden die Anzahlung von 10 % 
des Reisepreises, höchstens jedoch CHF 350 pro Teilnehmer sowie die 
Prämien für die kombinierte ELVIA-Reiseversicherung und das ELVIA-
Security Package fällig. Die restlichen Kurs- und Unterkunftsgebühren 
werden sechs Wochen vor Kursbeginn fällig. Erfolgt die Anmeldung 
weniger als sechs Wochen vor Kursbeginn, wird die Zahlung für sämt
liche Leistungen sofort fällig. Bei Zahlung mit Kreditkarte wird die 
Anzahlung zehn Tage nach Versand der Bestätigung, die Restzahlung 
sechs Wochen vor Kursbeginn belastet. Die Gebühren gelten nur dann 
als gültig bezahlt, wenn sie auf das von Eurocentres in der Bestätigung 
der Anmeldung genannte Konto eingezahlt worden sind.

Art. 4	 Zahlungsverzug
Erfolgt die Zahlung nicht bis zu den vorgenannten Terminen, gerät der 
Vertragspartner ohne weiteres in Verzug. In diesem Fall ist Eurocentres 
nicht verpflichtet, den Kursteilnehmer zum Sprachkurs zuzulassen. Der 
Bestand der Forderung von Eurocentres bleibt hierdurch unberührt. 
Eurocentres kann die Entschädigung nach Art. 9 verlangen.

Art. 5	 Zahlungsnachbeweis
Zu Kursbeginn muss der Kursteilnehmer einen Beleg über die Bezahlung 
der Kursgebühren und gegebenenfalls der Unterkunfts- und sonstiger 
Gebühren vorweisen. Kann der Kursteilnehmer diesen Beleg nicht 
vorweisen, wird er zum Unterricht und zum Bezug der Unterkunft nicht 
zugelassen. Die Ansprüche von Eurocentres bleiben in diesem Fall 
unberührt.

Art. 6	 Umbuchungsgebühr
Wenn Sie nach Ihrer Anmeldung, die von Eurocentres bestätigt worden 
ist, die Schule, den Kurstyp, die Unterkunft, Daten etc. vor oder nach 
Kursbeginn ändern wollen, muss Eurocentres zustimmen. Wenn Euro
centres die Änderungen bestätigen kann, wird Ihnen eine Umbuchungs
gebühr von CHF 100 berechnet. Beim Sprachenjahr / -semester beträgt 
die Umbuchungsgebühr CHF 300. Diese ist mit Zugang der Bestätigung 
zur Zahlung fällig. Diese Gebühr ist nicht zu bezahlen, wenn Sie sich vor 
Kursbeginn für eine längere Kursdauer entscheiden (eine Kursverlänge
rung nach Kursbeginn wird wie eine Neubuchung behandelt). Erhalten 
wir Ihren Umbuchungswunsch weniger als 14 Tage vor Kursbeginn oder 
nach Kursstart, können zusätzlich zu den Umbuchungsgebühren Kosten 
anfallen (z. B. für die Unterkunft), die wir Ihnen weiter belasten müssen. 
Bei Fokuskursen, die länger als vier Wochen dauern, können Sie den 
Fokus auch während des Kurses wechseln. Ein Wechsel ist jedoch 
höchstens alle vier Wochen möglich. Wechseln Sie nach weniger als vier 
Wochen den Fokus, kommen die Umbuchungsgebühren zur Anwendung. 
Die Schule muss einem Wechsel in jedem Fall zustimmen.

Art. 7	 Pass- und Visabestimmungen
Für zahlreiche Staaten gelten Pass- und Visavorschriften. Bitte infor
mieren Sie sich über diese Vorschriften und treffen Sie die notwendigen 
Vorkehrungen. Gerne stehen wir Ihnen für Auskünfte zur Verfügung. 
Weitere Informationen finden Sie auch auf der Seite 79 und auf 
www.eurocentres.com.

Art. 8	 Pflichten des Kursteilnehmers
Der Kursteilnehmer ist dafür verantwortlich, dass er einen seinen 
Fähigkeiten entsprechenden Sprachkurs wählt. Der Kursteilnehmer ist 
verpflichtet, den Kurs persönlich zu besuchen, pünktlich zu erscheinen 
und an den Lektionen teilzunehmen. Sollte es durch unregelmässige 
Teilnahme oder anderes Verhalten des Teilnehmers zu Störungen für die 
anderen Kursteilnehmer kommen, behält sich Eurocentres das Recht 
vor, den Teilnehmer von der Schule zu weisen. In diesem Fall wird das 
Schulgeld unter keinen Umständen zurückbezahlt, auch nicht anteilig.

Allgemeine Geschäftsbedingungen 2010
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Art. 9	 Abmeldung vor Kursbeginn
Der Vertragspartner kann vor Beginn des Kurses jederzeit von dem 
Vertrag zurücktreten. Macht der Vertragspartner von diesem Rücktritts
recht Gebrauch, kann Eurocentres eine angemessene Entschädigung 
verlangen. Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach dem verblei
benden Zeitraum zwischen dem Eingang der Rücktrittserklärung bei 
Eurocentres und dem geplanten Beginn des Kurses. Die Entschädi
gungshöhe beträgt
20. bis 14. Tag vor Beginn des Kurses: 25 % des Arrangements
13. bis 7. Tag vor Beginn des Kurses: 50 % des Arrangements
6. Tag bis Freitag 16 Uhr vor Beginn des Kurses: 75 % des Arrangements
ab Freitag 16 Uhr vor Beginn des Kurses und Nichterscheinen: 100 % 
des Arrangements. Zusätzlich werden die Einschreibegebühr von 
CHF 155 sowie Gebühren für die Organisation der Unterkunft, Prämien 
für die kombinierte ELVIA-Reiseversicherung oder / und das ELVIA-
Security Package in Rechnung gestellt. Massgebend zur Berechnung des 
Zeitpunktes des Eingangs der Rücktrittserklärung ist das Eintreffen bei 
Eurocentres. Beim Eintreffen an einem Samstag, Sonntag oder allge
meinen Feiertag in Zürich ist der nächste Werktag massgebend.
Für Kursteilnehmer, die mit einem Studentenvisa in Australien studieren 
möchten, gelten andere Bestimmungen. Bitte verlangen Sie diese von 
Ihrem Berater, bevor Sie sich für einen Kurs in Australien anmelden. 
(«Zusatzinformationen Australien». Die Informationen sind auch auf 
www.eurocentres.com hinterlegt.)

Art. 10	 Nichtantritt oder Abbruch des Sprachkurses, 
Nichtinanspruchnahme einzelner Leistungen

Bei Nichtantritt, Abbruch des Kurses oder Nichtinanspruchnahme 
einzelner Leistungen wie z. B. einzelner Lektionen durch den Kursteil
nehmer bleibt der volle Preis geschuldet. Eurocentres ist berechtigt, den 
vollen Arrangementpreis zu verlangen. Für Studierende mit einem austra
lischen Studentenvisum gelten andere Bestimmungen. Diese erhalten 
Sie vor der definitiven Buchung von Ihrem Berater, zudem sind die Infor
mationen auf der Eurocentres Website hinterlegt (www.eurocentres.com).

Art. 11	 Kündigung und / oder Wechsel der Unterkunft 
nach Kursbeginn

Die Unterkunft ist jeweils auf einen Samstag, unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von zwei Wochen, kündbar. Die Kündigung ist schrift
lich und ausschliesslich an Eurocentres zu richten. Eine Bearbeitungs
gebühr von CHF 100 wird in Rechnung gestellt. Wird die Unterkunft vor 
Ende der Kündigungsfrist verlassen, bleibt der volle Preis für die Unter
kunft bis zum Ende der Kündigungsfrist geschuldet.

Art. 12	 Beanstandungen und Haftung
Beanstandungen irgendwelcher Art muss der Kursteilnehmer unver
züglich dem lokalen Schulsekretariat oder Eurocentres in Zürich 
mitteilen. Bei von Eurocentres vermittelten Leistungen sind Beanstan
dungen an den zum Erbringen der Leistung verpflichteten Dritten zu 
richten. Der Kursteilnehmer kann, sofern der von ihm geltend gemachte 
und eine von Eurocentres zu erbringende Leistung betreffende Mangel 
nicht innert angemessener Frist von Eurocentres behoben wird, den 
Mangel selbständig beheben, wobei Eurocentres die entsprechenden 
Kosten im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Haftung gegen 
Beleg ersetzt. Dem Kursteilnehmer bleibt es offen, weitere rechtliche 
Schritte zu unternehmen. Etwaige Forderungen sind spätestens inner
halb eines Monates nach der vereinbarten Beendigung des Kurses bei 
Eurocentres in Zürich mit eingeschriebenem Brief geltend zu machen. 
Wird diese Frist verpasst, so entfallen und verwirken sämtliche 
Ansprüche unter jedem Rechtstitel. Eurocentres haftet für eigene 
Leistungen im Rahmen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
der gesetzlichen Bestimmungen, wobei die Haftung für leichte Fahr
lässigkeit ausgeschlossen wird; bei Pauschalreisen ist die Haftung für 
andere als Personenschäden zudem auf den doppelten Reisepreis 
beschränkt. Die Haftung ist auf den unmittelbaren Schaden begrenzt. 
Eurocentres haftet nicht für den Verlust, die Zerstörung usw. oder 
Missbrauch von Wertsachen, Fotoapparaten und Videokameras, 
Mobiltelefonen, Kreditkarten, Bargeld usw. Eurocentres haftet nicht für 
vertane Urlaubszeit, Frustrationsschäden usw. Eurocentres haftet nicht 
für die Nicht- oder Schlechterfüllung vermittelter Leistungen. Für die 
ausservertragliche Haftung gelten die gesetzlichen Bestimmungen, 
wobei die Haftungsbeschränkungen und Haftungsausschlüsse dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen den gesetzlichen Bestimmungen 
vorgehen.

Art. 13	 Versicherungen
Eurocentres empfiehlt dringend den Abschluss der kombinierten 
ELVIA-Reiseversicherung (Deckung der Rücktritts- und Rückreise
kosten), des ELVIA-Security Packages (Gepäck- und Heilungskosten
versicherung) sowie einer Haftpflichtversicherung.

Art. 14	 Mindestanzahl Teilnehmer
Falls die für die Durchführung des Sprachkurses notwendige Mindest
anzahl von sechs Kursteilnehmern nicht erreicht wird, informiert Euro
centres den Kursteilnehmer / Vertragspartner mindestens drei Wochen 
vor Kursbeginn. (Premiumkurse finden in jedem Fall statt.) Kann 
Eurocentres dem Kursteilnehmer / Vertragspartner keinen anderen 
Sprachkurs anbieten, erstattet Eurocentres die bereits bezahlten 
Gebühren zurück. Es besteht kein Recht auf eine Umtriebsentschädi
gung oder weitergehende Ersatzforderungen. Eurocentres kann im Aus
nahmefall auch Kurse mit weniger als sechs Teilnehmern durchführen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen 2010
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Art. 15	 Änderungen bei Preisen, Daten oder den Leistungen
Solange keine Bestätigung der Anmeldung erfolgt ist, ist Eurocentres 
berechtigt, die im Kurskalender, im Internet oder sonst wie veröffent
lichten Daten und Preise jederzeit zu ändern. Nach Vertragsabschluss 
kann Eurocentres das angegebene Leistungsprogramm ändern, soweit 
die Änderungen unvermeidlich, unerheblich und nicht wider Treu und 
Glauben herbeigeführt sind und den Gesamtzuschnitt des Kurses nicht 
beeinflussen. Kommt es im Hinblick auf wesentliche Leistungen zu 
erheblichen Veränderungen, ist der Vertragspartner berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einem gleichwertigen 
Sprachkurs zu verlangen, wenn Eurocentres ihm einen solchen anbieten 
kann. Eurocentres teilt dem Vertragspartner eine solche Veränderung 
unverzüglich mit. Der Vertragspartner muss seine Rechte unverzüglich 
nach Erhalt der Mitteilung von Eurocentres geltend machen. Euro
centres ist berechtigt, nach Vertragsabschluss und bis drei Wochen vor 
Kursbeginn die Preise aus folgenden Gründen zu erhöhen: Anstieg der 
Beförderungskosten, Zunahme der Abgaben auf bestimmten Leistungen, 
Erhöhung der Wechselkurse, staatliche verfügte Preiserhöhungen, 
Einführung oder Erhöhung von staatlichen Abgaben. Bei einer solchen 
Erhöhung kann der Preis entsprechend angepasst und erhöht werden. 
Bei Preiserhöhungen von mehr als 10 % hat der Vertragspartner die 
gleichen Rechte wie bei einer erheblichen Änderung einer wesentlichen 
Leistung. Programm- und Leistungsänderungen während des Sprach
kurses sind aus nicht vorhersehbaren oder abwendbaren Gründen 
zulässig, so lange der Gesamtzuschnitt des Programms nicht verändert 
wird. – Eurocentres behält das uneingeschränkte Recht, Kursteilnehmer 
entsprechend ihren Sprachkenntnissen in Klassen einzuteilen oder 
umzuteilen oder andere notwendige Massnahmen für einen korrekten 
Schulbetrieb zu ergreifen.

Art. 16	 Datenschutz
Ihre persönlichen Daten werden bei uns nur erfasst, wenn Sie einen 
Katalog bestellen, eine Offerte einholen oder einen Kurs buchen. Die 
Daten bleiben bei Eurocentres und werden prinzipiell nicht an Dritt
personen oder -organisationen weitergeleitet. Ihre Daten werden nur 
weitergegeben um
– �Ihre Unterkunft zu buchen (z. B. Gastfamilie, Studentenwohnheim, 

Hotel).
– �einen Kurs oder eine Leistung für Sie zu buchen, die durch ein Euro

centres-Partnerunternehmen durchgeführt wird (z. B. Partnerschulen, 
Reiseversicherung, Universitäten, Berufspraktika). Im Eurocentres-
Katalog sowie auf der Kursbestätigung wird darauf hingewiesen, wenn 
es sich um ein Unternehmen handelt, das nicht zu Eurocentres gehört.

– �Ihnen den gewünschten Katalog so schnell wie möglich zuzustellen, 
können wir Ihre Bestellung an einen unserer Vertragspartner in Ihrer 
Wohnregion weiterleiten.

– �gesetzliche Bedingungen zu erfüllen, in bestimmten Fällen müssen wir 
Ihre Daten  amtlichen Instanzen (z. B. Einreisebehörden) zugänglich 
machen.

Ihre Daten werden bei Eurocentres in Zürich aufbewahrt. Wir verwen
den die Daten, abgesehen von der Beratung und Buchung, dafür, Ihnen, 
falls gewünscht, Informationen über Produktneuheiten von Eurocentres 
zuzustellen. Bitte teilen Sie uns mit, falls Sie diesen Service nicht 
wünschen.

Art. 17	 Vertragsparteien / Sicherstellung
Der Vertrag kommt zwischen dem Vertragspartner gemäss Art. 1 und 
der Stiftung für Sprach- und Bildungszentren, Seestrasse 247, 8038 Zürich 
(«Eurocentres») zustande. Eurocentres hat im notwendigen Umfang 
eine Kundengeldabsicherung abgeschlossen.

Art. 18	 Anwendbares Recht, Gerichtsstand
Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht 
anwendbar. Als ausschliesslicher Gerichtsstand wird Zürich, Schweiz, 
vereinbart. Diese Regelungen gelten vorbehältlich zwingend anwend
barer, anderslautenden gesetzlichen Bestimmungen.

Kontaktieren Sie bei Unklarheiten oder Fragen bitte eine Eurocentres-
Buchungsstelle, Telefon +41 (0)44 485 50 40.

Allgemeine Geschäftsbedingungen 2010
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Transfer und Versicherung

Transfer zur Unterkunft
Wenn Sie nach langer Anreise schnell und sicher zu 
Ihrer gebuchten Unterkunft kommen möchten, dann 
bietet Ihnen Eurocentres einen zusätzlichen Service. 
Am Flughafen holt Sie ein von Eurocentres vor
bestellter Fahrer ab und bringt Sie direkt zu Ihrer 
Unterkunft. Sie können diesen Pick-up-Service 
direkt bei der Buchung Ihres Sprachkurses bestellen.

Versicherung
Annullierung und Rückreisekosten
Diese Kombi-Versicherung deckt die Rücktritts- und Rückreisekosten.
Gültigkeit: mindestens drei Monate

Rücktrittskosten:
Wenn Sie den geplanten Sprachschulaufenthalt kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen 
(ärztliches Attest), wegen einem Todesfall in der Familie oder dem Ausfall eines Transport
mittels absagen müssen, deckt diese Versicherung die Annullationskosten gemäß den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Eurocentres.

Rückreisekosten:
Bei Krankheit oder Unfall sind die Transportkosten, sei es ins nächstgelegene Kranken
haus, sei es in ein Krankenhaus an Ihrem Wohnort, gedeckt. Sollten Sie aus wichtigen 
Gründen den Kurs abbrechen und früher nach Hause reisen müssen (z. B. Tod einer nahe
stehenden Person, schwere Schäden des Eigentums zu Hause durch Diebstahl, Elementar
schäden), bezahlt die Versicherung die Extra-Rückreisekosten. Zusätzlich werden die 
Kosten für den nicht genutzten Teil des Kurses anteilmäßig zurückerstattet. Gilt die ver
sicherte Person als vermisst, übernimmt die Versicherung anteilig Such- und Bergungskosten.

kombinierte Reiseversicherung

3 Monate	 CHF 50

Jeder weitere Monat	 CHF 15

Die Prämien sind mit der Anzahlung fällig und werden bei einer Stornierung nicht rückerstattet.

Security Package
Reisegepäck, Heilungskosten, Prüfungsgebühren, Transportmittelunfallversicherung, 
Travel Hotline, Kredit- und Kundenkartensperrservice.
Gültigkeit: mindestens drei Monate

Das Security Package deckt die meisten Risiken rund ums Reisen und Ihren Aufenthalt ab 
und bietet persönliche Unterstützung in Notsituationen.
Sollten Sie während Ihres Aufenthaltes einen Unfall haben oder erkranken, bezahlt die 
Versicherung Heilungskosten wie Medikamente, Krankenhaus- und Kuraufenthalte sowie 
den Transport in das geeignete, nächstgelegene Krankenhaus bis zu CHF 100’000. An 
365 Tagen pro Jahr, 24 Stunden pro Tag, unterstützt Sie die ELVIA-Travel-Hotline in Not
situationen. Sie vermittelt und hilft bei der Suche nach geeigneten Ärzten, leistet Über
setzungshilfe, sperrt Kreditkarten oder informiert bei Bedarf Angehörige und Arbeitgeber. 
Mit der Reisegepäckversicherung sind Ihr Gepäck und Ihre Wertgegenstände gegen 
Diebstahl, Raub und Beschädigung bis CHF 2’000 versichert. 
Sollten Sie eine Sprachprüfung, auf die Sie während eines Eurocentres-Kurses vorbereitet 
wurden, nicht bestehen, so erstattet die Versicherung maximal CHF 500 für die Prüfungs
gebühren. Die Prüfung muss spätestens sechs Monate nach Kursende stattfinden und Sie 
müssen mindestens 80 % des gebuchten Eurocentres Sprachkurses besucht haben.

Security Package

3 Monate	 CHF 139

Jeder weitere Monat	 CHF 45

Die Prämien sind mit der Anzahlung fällig und werden bei einer Stornierung nicht rückerstattet.

* 	Der Transfer ist im Preis der Unterkunft (Gastfamilie) eingeschlossen. 
(Malta: Gastfamilie und Studentenwohnheim.)

Schule

Amboise 

 

Auckland

Barcelona

Berlin

Bournemouth 

 

Brighton 

 

Brisbane

Cairns

Cambridge 

 

 

Dublin

East Lansing

Florenz

Kanazawa

Kapstadt

La Rochelle

Lausanne

London Central 

 

London Lee Green 

 

Malta

Marbella

Moskau

New York

Paris 

Peking

Perth

San Diego

St. Petersburg

Sydney

Toronto

Valencia

Vancouver

Flughafen / Bahnhof

Charles de Gaulle (CDG)

Orly

CDG-Gare Austerlitz / Montparnasse

Auckland International

El Prat

Tegel / Schoenefeld

Heathrow

Gatwick

Stansted

Heathrow

Gatwick

London City

Brisbane International

Cairns International

Heathrow

Gatwick

London City

Stansted

Dublin International

Davis

Firenze Amerigo Vespucci / Peretola

Komatsu

Cape Town International

CDG / Orly-Gare Montparnasse

Aéroport International de Genève

Heathrow / Gatwick

London City

Stansted

Heathrow / Gatwick

London City

Stansted

Luga

Malaga

Domodedovo, Sheremetyevo

Charles de Gaulle (CDG) / Orly

Gare du Nord

Beijing Capital

Perth International

San Diego Intl-Lindbergh

Pulkovo

Kingsford Smith International

Toronto / Pearson International

Manises

Vancouver International

Preis pro Weg

CHF 553

CHF 524

CHF 237

CHF 68

CHF 106

CHF 99

CHF 236

CHF 266

CHF 338

CHF 212

CHF 114

CHF 219

CHF 86

*CHF 54

CHF 224

CHF 266

CHF 207

CHF 133

CHF 76

Auf Anfrage

CHF 99

CHF 150

CHF 41 

CHF 237

CHF 250

CHF 166

CHF 131

CHF 184

CHF 156

CHF 110

CHF 184 

*

CHF 106

* 

Auf Anfrage

CHF 237

CHF 166

CHF 38

CHF 86

Auf Anfrage

* 

CHF 126

CHF 140

CHF 79

CHF 140
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Visa

VISA
Nach unserem besten Wissen sind die nachfolgenden Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 
korrekt. Um die jeweils aktuellsten Informationen zu erhalten, empfehlen wir jedoch, die einschlägigen 
Websites zu besuchen und mit der nächsten High Commission Rücksprache zu nehmen.

Australien und Neuseeland: Brisbane – Cairns – Perth – Sydney – Auckland
Teilnehmer, die sich max.12 Wochen lang in Australien oder Neuseeland aufhalten möchten, benötigen 
lediglich ein 3 Monate gültiges Besucher-(Touristen-)Visum (Mindestalter 16 Jahre). Teilnehmern, die mit 
einem «Working Holiday Maker»-Visum nach Australien reisen wollen, ist ein Studienaufenthalt von max. 
4 Monaten gestattet. Teilnehmer, die einen Aufenthalt von mehr als 12 Wochen in Australien oder 
Neuseeland planen und für Australien kein «Working Holiday Maker»-Visum erhalten können, benötigen 
ein Studentenvisum (Mindestalter 18 Jahre). Für ein Studentenvisum müssen Teilnehmer (a) einen 
Intensiv- oder Super-Intensivkurs (Brisbane, Cairns, Perth, Auckland) oder einen Vollzeitkurs (Sydney) 
buchen; (b) folgende Unterlagen vorlegen:
– Angebotsschreiben
– Nachweis über Zahlung der Kursgebühren
– �obligatorische Krankenversicherung für Studenten (OSHC: Overseas Student Heal Cover) (ca. AUD 30 

bis AUD 90 pro Monat) nur für Australien
– �Electronic Confirmation of Enrolment (eCoE); wird von der Schule in Australien an das «Department of 

Immigration and Multicultural Affairs» und in Kopie an den Antragsteller gesandt.
– �Förmliche Erklärung, dass während des Aufenthaltes der eigene Unterhalt bestritten werden kann 

(Grundlage: AUD 1’200 / NZ 1’000 pro Monat). Bei Einreise ist das Visum und die Anschrift der 
Unterkunft vorzulegen.

Nähere Informationen erteilen die Botschaften oder Konsulate von Australien bzw. Neuseeland.
Nützliche Websites: www.immi.gov.au, www.immigration.govt.nz

England: London – Cambridge – Brighton – Bournemouth
Kursdauer von weniger als sechs Monaten: Kursteilnehmer aus Ländern außerhalb der Europäischen 
Union benötigen zur Einreise nach Großbritannien häufig ein Visum. Es wird empfohlen, dass Nicht-EU-
Bürger noch vor der Reise eine Einreisegenehmigung bei den entsprechenden Visa-Stellen beantragen 
(Britische Botschaften oder Konsulate). Bei Grenzübertritt sind vorzulegen: Der Bestätigungsbrief der 
Schule, der Zahlungsnachweis für die Studiengebühren, die Adresse der Unterkunft, das Rückflugticket 
und ein formeller Finanznachweis, aus dem hervorgeht, dass Sie während des Aufenthaltes Ihren Lebens
unterhalt selbst bestreiten können. Für Reisende aus gewissen Ländern ist zusätzlich eine Gesundheits
bescheinigung erforderlich. Kursteilnehmer, welche ihren Aufenthalt auf sechs oder mehr Monate ver
längern möchten, werden gebeten, folgende Bestimmungen zu beachten. Kursdauer von sechs oder 
mehr Monaten: Kursteilnehmer aus Ländern außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen 
Wirtschaftsraumes benötigen zur Einreise ein «Certificate of Sponsorship». Die Bescheinigung wird durch 
Eurocentres bei Kursanmeldung ausgestellt und ist mit einer zusätzlichen, nicht erstattbaren Gebühr von 
CHF 31 verbunden. Eurocentres empfiehlt allen Studenten, welche ein Visum für sechs oder mehr 
Monate benötigen, vor der Einreichung des Visa-Antrages den Online-Einschätzungstest des UK Home 
Offices durchzuführen. Die zusätzlichen Kosten für den Test können direkt mit dem UK Home Office 
beglichen werden. Das Gleiche gilt für Studenten, welche ihre Aufenthaltsdauer nachträglich verlängern 
möchten. Die Visa-Kosten sind nicht in der Gebühr für das «Certificate of Sponsorship» enthalten. Für 
Reisende aus gewissen Ländern ist zusätzlich eine Gesundheitsbescheinigung erforderlich. Für weitere 
Einzelheiten nehmen Sie bitte Kontakt mit der Botschaft oder dem Konsulat Großbritanniens auf.
Weitere Informationen finden Sie auch unter: www.ukvisas.gov.uk

Kanada: Vancouver – Toronto
Teilnehmer, die Kanada für 6 oder weniger Monate besuchen möchten, können dies mit einem einfachen 
Besucher-(Touristen-)Visum tun. Teilnehmer mit einem Aufenthalt von mehr als 6 Monaten benötigen ein 
Studentenvisum. Je nach Wohnort kann es zwischen 1 Woche bis zu 3 Monaten dauern, bis Sie das 
Visum erhalten. Bitte nehmen Sie Kontakt mit der Botschaft oder dem Konsulat Kanadas auf.
Nützliche Website: www.cic.gc.ca

Irland: Dublin
Teilnehmer vieler Länder außerhalb der Europäischen Union benötigen für die Einreise in Irland ein 
Visum. Für die Beantragung sind ein Einladungsschreiben der Schule, ein Nachweis über die Entrichtung 
der Unterrichtsgebühr, ein Krankenversicherungsnachweis sowie eine formelle Einkommenserklärung 
erforderlich, mit der der Student nachweist, dass er seinen Lebensunterhalt während des Aufenthalts 
bestreiten kann. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei der irischen Botschaft.
Nützliche Website: www.irlgov.ie/iveagh/services/visas/default.asp

USA: New York – East Lansing – San Diego
Studenten, welche über 20 Kurslektionen buchen, benötigen ein Studentenvisum (kein Touristenvisum), 
erhältlich bei der amerikanischen Botschaft / beim amerikanischen Konsulat vor Ort. Zur Beantragung 
des Visums benötigen Studenten das ausgefüllte Formular I-20 von der Schule. Neue, seit Juni 2003 
gültige Vorschriften (SEVIS: das neue automatisierte System der amerikanischen Regierung zur Beantra
gung eines Studentenvisums) besagen, dass für die Ausstellung des Formulars I‑20 Einkommensunter
lagen des Studenten vorliegen müssen (z. B. Kontoauszug), mit denen nachzuweisen ist, dass er / sie 
über «ausreichende finanzielle Mittel» verfügt, um in den Vereinigten Staaten während des im I‑20 
angegebenen Zeitraums zu studieren / seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, «die aus einer genannten 
und zuverlässigen finanziellen Quelle stammen.» Ausführlichere Informationen sind bei der US-Botschaft 
oder beim US-Konsulat erhältlich. Nützliche Website: www.travel.state.gov/visa/temp/types_1286.html

Russland: Moskau – St. Petersburg
Alle Teilnehmer benötigen ein Touristenvisum mit einer Gültigkeit von mindestens 30 Tagen. Für längere 
Aufenthalte ist ein Studentenvisum erforderlich. Für Aufenthalte von mehr als 3 Monaten kann ein HIV-
Test erforderlich sein. Genauere Informationen erhalten Sie bei der russischen Botschaft oder beim 
russischen Konsulat. Nützliche Websites: www.russianembassy.net, www.russian-embassy.info

Frankreich: Paris – Amboise – La Rochelle    Malta: Sliema 
Spanien: Barcelona – Valencia – Marbella    Schweiz: Lausanne
Teilnehmer aus vielen Ländern können in Frankreich, Malta, Spanien oder in der Schweiz einen Ausbil
dungskurs bis zu 13 Wochen mit einem einfachen Touristenvisum besuchen, das beim Grenzübertritt 
erteilt wird. Für die meisten Länder außerhalb der Europäischen Union, Islands und Liechtensteins, wird 
für Aufenthalte von mehr als 13 Wochen ein Studentenvisum benötigt. Für nähere Informationen nehmen 
Sie bitte Kontakt mit der Botschaft oder dem Konsulat Frankreichs, Maltas, Spaniens oder der Schweiz auf.
Nützliche Websites: Frankreich: www.diplomatie.gouv.fr; Malta: www.foreign.gov.mt/service/visa; 
Spanien: www.mae.es (nur in Spanisch) oder allgemein www.worldtravelandtourism.com; Schweiz: 
www.eda.admin.ch. 

Deutschland: Berlin
Teilnehmer aus vielen Ländern können in Deutschland einen Ausbildungskurs bis zu 13 Wochen mit 
einem einfachen Touristenvisum besuchen, das beim Grenzübertritt erteilt wird. Ein Touristenvisum kann 
nicht verlängert werden. Für die meisten Länder außerhalb der Europäischen Union wird für Aufenthalte 
von mehr als 13 Wochen ein Sprachkursvisum benötigt, das vorerst für 3 Monate gilt und anschließend 
innerhalb Deutschlands mit Unterstützung der Schule verlängert werden kann. Bitte nehmen Sie Kontakt 
mit der Botschaft oder dem Konsulat Deutschlands auf. Nützliche Website: 
www.auswaertiges-amt.de/www/en/willkommen/einreisebestimmungen/visumangelegenheiten

Italien: Florenz
Teilnehmer aus vielen Ländern benötigen für einen Ausbildungskurs bis zu 13 Wochen kein Visum. Für 
die meisten Länder außerhalb der Europäischen Union, Islands, Liechtensteins und der Schweiz, wird für 
Aufenthalte von mehr als 13 Wochen ein Studentenvisum benötigt. Bei einem Aufenthalt von weniger als 
90 Tagen, müssen sich Nicht-EU-Bürger innerhalb 8 Tagen nach Ankunft beim Polizeipräsidium in Italien 
melden. Bei einem Aufenthalt von mehr als 90 Tagen, müssen Nicht-EU-Bürger eine Aufenthaltsgeneh
migung beantragen, indem sie ihren Antrag bei der Post stellen. Bitte nehmen Sie Kontakt mit der 
Botschaft oder dem Konsulat Italiens auf. Nützliche Website: www.esteri.it/visti/index_eng.asp

Japan: Kanazawa
Teilnehmer aus Ländern, die nicht zu den 62 Ländern gehören, bei denen ein Visumbefreiungsabkom
men mit Japan besteht, benötigen ein Kurzaufenthaltsvisum (maximal 90 Tage). Teilnehmer, die für die 
Beantragung des Visums Dokumente (beispielsweise ein Letter of Acceptance) von Eurocentres 
Kanazawa benötigen, müssen vor der Anmeldung den von Eurocentres Kanazawa ausgehändigten Kurs
vorbereitungsfragebogen ausfüllen. Der ausgefüllte Fragebogen ist bis spätestens zwei Monate vor Kurs
beginn an EC Kanazawa zurück zu geben und die vollständige Zahlung muss bis spätestens 6 Wochen 
vor Kursbeginn von unserem Hauptbüro bestätigt worden sein. Genauere Informationen erhalten Sie bei 
der japanischen Botschaft oder beim japanischen Konsulat.
Nützliche Website: www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html

China: Peking
Für einen Aufenthalt in China wird ein Visum benötigt (30 oder 60 Tage). Dieses kann bei der Chinesischen 
Botschaft in Ihrem Land bezogen werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie ein normales Touristenvisum 
(L-visa) beantragen, ein Studentenvisum ist für unsere Kurse nicht erforderlich. Für einen Aufenthalt von 
mehr als 60 Tagen fallen hohe Gebühren an. Visabestimmungen sind oftmals Änderungen vorbehalten. 
Auf folgenden Websites finden Sie aktuelle Informationen: http://www.fmprc.gov.cn/eng/errorpath/
t518262.htm; http://www.fmprc.gov.cn/eng/errorpath/W020080908166726905322.pdf
Chinesische Botschaft in Ihrem Land: www.travelchinaguide.com/embassy/embassy_list.htm

Südafrika: Kapstadt
Studenten aus den meisten Ländern müssen noch vor ihrer Abreise nach Südafrika ein Visum beantragen. 
Bürger folgender Länder, die nicht länger als 90 Tage in Südafrika bleiben möchten, benötigen kein 
Visum. Ihnen wird aber bei Ankunft eine befristete Aufenthaltsgenehmigung für Besucher ausgestellt: 
Argentinien, Österreich, Belgien, Brasilien, Chile, Tschechien, Dänemark, Ecuador, Frankreich, Deutsch
land, Italien, Japan, Mexiko, Niederlande, Schweden, Schweiz, Taiwan und Venezuela. Bürger folgender 
Länder, die nicht länger als 30 Tage in Südafrika bleiben möchten, benötigen kein Visum. Ihnen wird aber 
bei Ankunft eine befristete Aufenthaltsgenehmigung für Besucher ausgestellt: Polen, Türkei, Südkorea. 
Es wird allen Teilnehmern dringend empfohlen, sich vor Abreise über die aktuellen Visabedingungen 
beim nächsten Konsulat Südafrikas zu informieren, da sich die Bedingungen von Zeit zu Zeit ändern.
Nützliche Website: http://home-affairs.pwv.gov.za/visa_schedule.asp



Anmeldeformular 2010

Name 	 Vorname 	  weiblich   männlich

Nationalität 	 Strasse

PLZ / Ort 	 Land

Geburtsland 	 Geburtsdatum 	 Beruf

Tel. Privat 	 Tel. Geschäft 	 Mobiltel.-Nr.

E-Mail 	 Reisepass-Nr.

Muttersprache 	 Andere Sprachen

Wie wurden Sie auf Eurocentres aufmerksam:   Freunde / Verwandte   Anzeigen   Internet   Schule / Universität   Beratungsagentur   andere

Sprachkenntnisse Wie schätzen Sie selber Ihre jetzigen Kenntnisse der Sprache(n) ein, die Sie lernen / verbessern möchten? (Eurocentres-Sprachstufen siehe Seiten 8 – 9)

Sprache  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  � Sprache  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Schule 	 Schule 	 Schule

Kursname 	 Kursname 	 Kursname

Kursbeginn 	 Kursbeginn 	 Kursbeginn

Anzahl der Wochen 	 Anzahl der Wochen 	 Anzahl der Wochen

Intensiv oder Superintensiv Fokuskurse: Wählen Sie jetzt den Fokus Ihrer Nachmittagslektionen. Diese Thematik bleibt während Ihrer ganzen Kurszeit bestehen, nach Absprache mit der 
Schule können Sie nach 4 Wochen die Fokusklasse wechseln. Falls Sie sich noch nicht entscheiden können, wählen Sie den allgemeinsprachlichen Unterricht.

1. Fokus 	 Lektionen 5  10 � Anzahl der Wochen

Examen: Möchten Sie während des Sprachaufenthaltes ein Examen ablegen?   ja   nein  Wenn ja, welches?

Unterkunft   Bitte buchen Sie folgende Unterkunft :   Ich sorge selbst für eine Unterkunft.

Ankunft* 	 Abreise*
* Unterkünfte für Eurocentres-Kurse sind immer von Samstag bis Samstag reserviert (andere Schulen gemäss Preisliste).

Gastfamilie   Einzelzimmer   Studentenwohnheim oder Wohngemeinschaft

 Andere, bitte angeben:

 Ich wünsche einen Taxitransfer bei der Ankunft :� (Preise gemäss Seite 79)

Falls Sie eine Gastfamilie wünschen, beantworten Sie bitte folgende Fragen:  Rauchen Sie?   ja   nein  Stört es Sie bei Rauchern zu wohnen?   ja   nein

Benötigen Sie Sonderleistungen wegen gesundheitlicher Beschwerden, Allergien (z. B. Tierhaarallergie)?   ja, welche?

Versicherung (Preise gemäss Seite 79)   Ich schliesse die Annullierungs- und Rückreisekostenversicherung ab.   Ich schliesse die Security-Package-Versicherung ab.

Flug Wünschen Sie ein attraktives Angebot für Ihren Flug?   Ja   Ich organisiere meine Anreise selbst.

Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und akzeptiere diese als integrierenden Bestandteil dieses Vertrages. Bitte beachten Sie, dass im Fall einer Umbuchung eine 
Bearbeitungsgebühr erhoben wird (Art. 6 AGB).

Datum 	 Unterschrift
Für Minderjährige: Unterschrift und Adresse der Eltern / Erziehungsberechtigten (siehe Art. 1 der AGB)

Name 	 Vorname 	 Tel. Privat

Adresse; PLZ; Ort ; Land

Bitte beachten: Abhängig von Ihrer Nationalität und Ihres Studienortes, werden wir evtl. weitere Unterlagen von Ihnen benötigen.

Für Ermässigungen: Bitte geben Sie Ihren Promotions-Code an

Bitte senden Sie das ausgefüllte Anmeldeformular noch heute an eine der folgenden Adressen: Eurocentres, Seestrasse 247, CH-8038 Zürich 
Tel. +41 (0) 44 485 50 40  Fax +41 (0) 44 481 61 24  E-Mail: team-ch@eurocentres.com  www.eurocentres.com    oder an Ihre Beratungs- / Vermittlungsagentur.
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